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VIII.
Gesamtübersichten und Analysen

§49

(1) Die Zentralstellen der Kreditinstitute haben 
Rahmenkennziffernprogramme auszuarbeiten. Davon 
ausgehend sind auf allen Leitungsebenen in den Kredit
instituten ökonomische Kennziffern- und Entwick
lungsübersichten auszuarbeiten. Sie dienen als Hilfs
mittel für die Planausarbeitung, -durchführung und 
-kontrolle sowie für die Vorbereitung perspektivischer 
und operativer Entscheidungen. Grundlage für die Aus
arbeitung der Rahmenkennziffernprogramme bilden 
die Mindestanforderungen der Partei- und Staatsorgane, 
der Informationsbedarf der Leitung und der einzel
nen Leitungsebenen der Kreditinstitute.

(2) In den Rahmenkennziffernprogrammen sind auf 
der Grundlage volkswirtschaftlicher Systematiken In
halt und Umfang der aufzunehmenden Kennziffern, die 
Periodizität und die Methodik der Kennziffernermitt
lung festzulegen. Dabei sind der Stand der vorhan
denen Datenverarbeitung bzw. in Anspruch zu nehmen
der Datenverarbeitungsanlagen sowie die spezielle Auf
gabenstellung der einzelnen Kreditinstitute zu berück
sichtigen. Es ist festzulegen, aus welchen Rechnungen 
die Kennziffern zu ermitteln sind.

(3) Das Rahmenkennziffemprogramm ist nach dem 
Grundsatz einer minimalen Kennziffernanzahl bei 
maximaler Aussage aufzustellen. Zur Sicherung der 
Vergleichbarkeit über einen längeren Zeitraum sind 
die Rahmenkennziffernprogramme weitgehend kon
stant zu halten.

§50

(1) In Gesamtübersichten sind die Geld- und Kre
ditbeziehungen, die sich im Buchwerk der Kreditinsti
tute niederschlagen, für die Planungs- und Leitungs
tätigkeit in den Kreditinstituten zusammenfassend dar
zustellen. Solche Gesamtübersichten sind u. a. die 
buchhalterische Bilanz und die Abrechnung der Kredit
pläne.

(2) Die Gesamtübersichten bilden eine wesentliche 
Grundlage der Analysentätigkeit.

§51

(1) Die Kreditinstitute arbeiten regelmäßig ökono
mische Analysen aus. In diesem Zusammenhang ana
lysieren sie insbesondere

— die Entwicklung und die Struktur der Guthaben, 
vor allem der durch das Prinzip der Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die erweiterte Reproduk
tion beeinflußten Geldfonds der Betriebe

— die Entwicklung und Struktur der Kredite, vor al
lem der Investitionskredite und der Kredite für Um
laufmittel

— die Entwicklung der Refinanzierungs- und Anlage
beziehungen

— die Entwicklung der Zinsen für Kredite und Gut
haben einschließlich ihrer Differenzierung

— die Entwicklung des Zahlungsverkehrs und des 
Zahlungsausgleichs im Inland

— die Durchführung des Zahlungs- und Verrechnungs
verkehrs mit dem Ausland.

In ihren Analysen berücksichtigen die Kreditinstitute 
die Wechselbeziehungen zwischen der materiellen und 
finanziellen Entwicklung und die Wirksamkeit der 
ökonomischen Kategorien Kredit, Zins und Zahlungen.

(2) In den Richtlinien gemäß § 76 ist festzulegen, auf 
welchen Gebieten die ökonomischen Erscheinungen 
und Prozesse durch Niveauvergleiche, Strukturver
gleiche und dynamische Vergleiche einschließlich lang
fristiger Entwicklungsvergleiche zu analysieren sind.

(3) Für die analytischen Untersuchungen sind stati
stisch-mathematische Methoden anzuwenden.

§52
Die Erfassung und Weiterverarbeitung der Kenn

ziffern wird im Rahmen des Informationssystems der 
Kreditinstitute geregelt.

В
Bewertung

I.
Bewertung der Grundmittel

§53
(1) Grundmittel sind mit ihrem Bruttowert zu be

werten.
(2) Für die im Zusammenhang mit der Bewertung 

der Grundmittel anzuwendenden einheitlichen Begriffe 
und Begriffsbestimmungen gelten die von der Staat
lichen Zentralverwaltung für Statistik herausgegebe
nen „Definitionen wichtiger Kennziffern und Begriffe 
für die Planung und Statistik“.

§54
(1) Gebäude und bauliche Anlagen, Maschinen und 

Einrichtungen, welche Montage, Ein- und Anbauten 
erfordern, sind einschließlich der für diese Arbeiten 
entstandenen Kosten zum Zeitpunkt ihrer Fertigstel
lung und Qualitätsabnahme, das heißt zum Zeitpunkt 
des Nachweises der Nutzungsfähigkeit, im Grundmit
telbereich zu aktivieren.

(2) Werden Grundmittel vor endgültiger Fertigstel
lung bzw. Qualitätsabnahme ganz oder teilweise in Be
trieb genommen, so hat die Aktivierung bzw. Teil
aktivierung im Grundmittelbereich zum Zeitpunkt des 
Nutzungsbeginns zu erfolgen.

(3) Maschinen und Einrichtungen, die
— Montage oder Einbau nicht erfordern
— Montage oder Einbau zwar erfordern, aber als stän

dige Reserve bestimmt sind
sind zum Zeitpunkt ihrer Anschaffung im Grundmit
telbereich zu aktivieren.

§55
Die aus Investitionsmitteln finanzierten, aber nicht 

im Grundmittelbereich zu aktivierenden Werte sind 
entsprechend den Rechtsvorschriften nachzuweisen.

§56
(1) Durch Kauf erworbene gebrauchte bewegliche 

Grundmittel sine', mit dem Wiederbeschaffungspreis 
bzw. dem Neuwert nach den ab 1. Januar 1961 gelten
den Preisen im Grundmittelbereich zu aktivieren.

(2) Bel der Umsetzung von Grundmitteln in andere 
Institute sind der Bruttowert bzw. Wiederbeschaf-


